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RS OGH 1982/10/13 6Ob766/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.10.1982

Norm

ZPO §530 A

Rechtssatz

Die Wiederaufnahmsklage richtet sich gegen Gesetzverletzungen im Bereich der sachlichen Entscheidungsgrundlage.

Sie richtet sich also gegen eine materielle Ungerechtigkeit in einem gültigen und nach einwandfreien

verfahrensrechtlichen Grundsätzen durchgeführten Verfahren.
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